
832 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (786 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Fernwärme

förderungsgesetz geändert wird 

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde erforder
lich, da das Fernwärmeförderungsgesetz in der gel
tenden Fass,ung die Förderung nur jener Investitio
nen vorsieht, die bis 31. Dezember 1,988 in Angriff 
genommen werden. 

Durch den gegenständlichen Gesetzentwurf sol
len die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzu~
gen für eine Neugestaltung geschaffen werden. Ins
besondere erfolgt: 

Die Verlängerung des Zeitraumes, innerhalb 
dessen Fernwärmeinvestitionen gefördert wer
den können, bis 31. Dezember 1991; 
die Erhöhung des Investitionsrahmens auf 
11 Milliarden Schilling; 
die Konzentrierung der vorhandenen Förde
rungsmittel auf erneuerbare Energieträger; 
der Wegfall der Zinszuschüsse zur Vermeidung 
budgetmäßiger Belastungen. 

Die notwendigen Mehrausgaben - insgesamt 
zirka 210 Millionen Schilling - könnten durch 
Steuerung der jährlichen Förderungszuerkennung 
'den budgetären Möglichkeiten angepaßt werden. 

Der Handelsausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Dezem
ber 1988 in Verhandlung genommen. 

Franz Stocker 

Berichterstatter 

. An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. F r i z -
be r g, E der, Sm 0 II e, Res c h, Ei g r u b e,r, 
Ing. S chi n d I b ach er, K ö ck und S c heu -
c her sowie in Vertretung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten der Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. 
Rieg le r. 

Die Abgeordneten F r i z b erg und Res c h 
brachten einen Abänderungsantrag ein. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf' unter 
Berücksichtigung des ~ben angeführten Abände
rungsantrages einstimmIg angenommen. 

/ 

Der Ausschuß ging bei seinen Verhandlungen zu 
Art. II davon aus, daß eine Auf teilung von Fern
wärmeprojekten nicht dergestalt erfolgen darf, daß 
damit Teilprojekte entstehen, die in den 40%-Anteil 
der Projekte mit weniger als 20 Millionen Schilling 
fallen bzw. deren Anteil an Förderungsmitteln in 
Anspruch nehmen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der HandeIs
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat . '. wolle dem angeschlossenen G e set zen t w u r f ,. 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1988 12 06 

Staudinger 

Obmann 
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2 832 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Femwärme
förderungs gesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Fernwärmeförderungsgesetz, BGBL 
Nr.640/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 570/1985 wird wie folgt geändert: 

1. In allen Bestimmungen werden die Bezeich
nungen "Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie" und "Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" durch die Bezeichnungen 
"Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten" und "Bundesministerium für wirtschaftliche. 
Angelegenheiten" ersetzt und grammatikalisch der 
jeweiligen Bestimmung angepaßt. 

2. § 1 Abs. 3 und 4 lauten: 

,,(3) Förderungen dürfen nur für Investitionen 
gewährt werden, mit deren Verwirklichung in der 
Zeit vom 1. Jänner 1983 bis 31. Dezember 1991 
begonnen wird. 

(4) Die Gesamthöhe der zu fördernden Investi
tionen fur Fernwärmeausbauprojekte im Sinne des 
Abs. 2 darf die Gesamtsumme von 11 Milliarden 
Schilling nicht überschreiten." 

3. § 2 samt Überschrift lautet: 

"Förderung von Fernwärmeerzeugungsanlagen 

§ 2. (1) Fernwärmeversorgungsunternehmen so
wie sonstigen Unternehmen können Förderungen 

1. für die Anschaffung, Herstellung oder ErWei
terung von Heizwerken oder Heizkraftwer
ken unter der Voraussetzung, daß sie über
wiegend mit Biomasse oder mit Braunkohle 
beheizt werden, 

2. bei Kraftwerksanlagen für die Anschaffung 
oder Herstellung jener Anlagenteile eines 
Kraftwerkes, die der Auskupplung der Fern
wärme dienen, 

3. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei
terung von Müllheizwerken oder Müllheiz
kraftwerken, 

4. für die Anschaffung oder Herstellung von 
Anlagen zur Nutzung industrieller, gewerbli
cher oder sonstiger Abwärme, 

5. für die Erschließung einer geothermischen 
Quelle in dem Maße, in dem diese Anlage der 
Fernwärmeversorgung dient, 

6. für die Anschaffung oder Herstellung von 
Wärmepumpenanlagen in dem Maße, in dem 
diese Anlagen der Fernwärmeversorgung die
nen, 

gewährt werden. 

(2) Unternehmen, die keine Fernwärmeversor
gungsunternehmen sind (sonstige Unternehmen), 
kann eine Förderung nur insoweit gewährt werden, 
als die aus den Anlagen erzeugte Wänrie überwie
gend Dritten zugeführt wird." 

4. § 3 samt Überschrift lautet: 

"Förderung von Femwärmeleitungs- und -verteil
anlagen 

§ 3. Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie 
sonstigen Unternehmen können Förderungen 

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei
terung von Fernwärmeleitungs- oder -verteil
anlagen, sofern zur Erzeugung der gesamten 
jährlichen nutzbaren Wärmeabgabe·der in das 
Netz speisenden Wärmequellen im Normal..; 
betrieb unter Berücksichtigung des Endaus
baues zumindest zu 80 vH Anlagen der Kraft
Wärme-Kupplung, zur Verbrennung von 
Abfällen, zur Nutzung industrieller Abwänrie, 
geothermischer Energie, Braunkohle oder 
Biomasse beitragen und der Innendurchmes
ser der Leitungen mindestens 40 mm beträgt, 

2. für die Anschaffung, Herstellung oder. Erwei
terung von Fernwärmeverteilanlagen ohne 
Einschränkung des Innendurchmessers, 
sofern zur Erzeugung der gesamten jährli
chen nutzbaren Wärmeabgabe der in das 
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832 der Beilagen. 3 

Netz speisenden Wärmequellen im Normal
betrieb unter Berücksichtigung des Endaus
baues zumindest zu 80 vH Anlagen zur Ver
brennung von Abfällen, zur Nutzung indu
strieller Abwärme, geothermischer Energie, 
Braunkohle oder Biomasse beitragen, 

3. für die Anschaffung oder Herstellung von 
HausanschlußIeitungen einschließlich über
gabestation und von zentralen Wärmeverteil
anlagen innerhalb eines Gebäudes, sofern 
diese aus Anlagen zur Verbrennung von 
Abfällen, zur Nutzung industrieller Abwärme, 
geothermischer Energie oder Biomasse 
gespeist werden und die geförderten Anlagen 
im Eigentum des Unternehmens verbleiben, 

in jenem Ausmaß gewährt werden, als dafür keine 
Baukostenzuschüsse oder Hausanschlußkostenbei
träge verrechnet werden." 

5. § 4 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Ein Vorhaben im Sinne des § 1 Abs. 2 kann 
nur gefördert werden, wenn seine Durchführbar
keit unter Berücksichtigung der Förderung finan
ziell gesichert ist. Vorhaben zur Anschaffung, Her
stellung oder Erweiterung von Anlagen zur Erzeu
gung von Fernwärme dürfen nur unter der V oraus
setzung gefördert werden, daß diese Anlagen mit 
Einrichtungen, Betriebsweisen und Reinigungsver
fahren zur Verringerung von Umweltbelastungen 
ausgestattet werden, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Bei der Bestimmung des Standes der 
Technik sind insbesondere vergleichbare Verfah
ren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzu
ziehen. Der Förderungswerber hat nach Maßgabe 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des 
sich für ihn aus der Vorhabensdurchführung unmit
telbar ergebenden Vorteiles zur Finanzierung des 
Vorhabens beizutragen." 

6., Im § 4 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Eine Förderung nach diesem Bundesgesetz 
ist unzulässig, wenn für das Fernwärmeausbaupro
jekt eine andere Förderung durch den Bund 
gewährt wird. Dies gilt nicht für die Förderung für 
Heizwerke oder Heizkraftwerke, die auf Basis Bio
masse betrieben werden, und für Leitungsinvestitio
nen, soweit die Leitungen mit Wärme aus Biomas
seanlagen gespeist werden." 

7. § 6 samt Überschrift lautet: 

"Art der Förderung 

§ 6. (1) Die Förderung erfolgt in Form von ein
maligen Geldzuwendungen : 

1. Falls die Investitionssumme des Fernwärme
ausbauprojektes 10 Millionen Schilling nicht 
übersteigt, kann· für die in den §§ 2 und 3 
genannten Investitionen eine einmalige Geld
zuwendung in Höhe von maximal 8 vH der 
gesamten Investitionssumme gewährt werden. 
Sofern es sich um ein Projekt. handelt, das 

dem Erstaufbau eines Versorgungsgebietes 
dient, kann die einmalige Geldzuwendung in' 
Höhe von maximall0vH der gesamten Inve
stitionssumme geWährt werden. 

2. Falls die Investitionssumme des Fernwärme
ausbauprojektes mehr als 10 Millionen Schil
ling beträgt, kann für die in den §§ 2 und 3 
genannten Investitionen eine einmalige Geld
zuwendung in Höhe von maximal 6 vH der 
gesamten Investitionssumme des Projektes 
gewährt werden. 

3. Die Förderungen 'gemäß Z 1 bis 3 sind insge
samt mit einer Summe von 30 Millionen Schil
ling Geldzuwendungen pro Jahr und Förde
rungswerber begrenzt. 

(2) Voraussetzung dieser Förderung ist, daß 
auch andere Gebietskörperschaften, in denen durch 
das Vorhaben die Abgabe von Wä~me erfolgen soll, 
auf Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung 
in der Höhe eines Drittels der Bundesförderung 
beitragen. 

(3) Für erfolglose Bohrungen zur Erschließung 
geothermischer Quellen (§ 2 Abs. 1 Z 5) können 
über Antrag Zuschüsse in Höhe von maximal 8 vH 
der verlorenen Investitionssumme,. höchstens 
jedoch 1,2 Millionen Schilling je Bohrung, gewährt 
werden. Der Antrag ist vor Bohrungsbeginn unter 
Anschluß eines geologischen Gutachtens einzubrin
gen. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß auch 
andere Gebietskörperschaften, in deren Bereich die 
Bohrung erfolgt oder in denen durch das Vorhaben 
die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf Grund 
von Vereinbarungen zur Finanzierung in der Höhe 
eines Drittels der Bundesförderung beitragen. 

(4) Für Bohrungen zur Erschließul1g geothermi
scher Quellen (§ 2 Abs. 1 Z 5) kann der Bund über 
Antrag eine Ausfallsbürgschaft in Höhe von maxi
mal 6 Millionen Schilling je Projekt übernehmen. 
Der Antrag ist vor Bohrungsbeginn unter Anschluß 
eines geologischen Gutachtens einzubringen. V or
aussetzung der Übernahme der Ausfallsbürgschaft 
durch den Bund ist, daß auch andere Gebietskör
perschaften, in deren Bereich die Bohrung erfolgt 
oder in denen durch das Vorhaben die Abgabe von 
Wärme erfolgen soll, auf Grund von Vereinbarun
gen Ausfallsbürgschaften in der Höhe eines Drittels 
der B,undesbürgschaft übernehmen. 

(5) Die Auszahlung der Geldzuwendungen 
erfolgt grundsätzlich am Beginn der Investitionspe
riode, jedoch darf die zu diesem Zeitpunkt gelei
stete Zuwendung die Kosten der bereits getätigten 
Investitionen nicht überschreiten. Die Auszahlung 
kann auch in mehreren Teilbeträgen durchgeführt 
werden." 

8. Die §§ 7 und 8 samt Überschrift werden aufge
hoben. 

9. § 9 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Bund kann als Träger von Privatrech
. ten zur Vorauswahl geeigneter Fernwärmeprojekte 
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4 832 der Beilagen 

die Erstellung und Aktualisierung von Wärmenach
frageatlanten und Abwärmekatastern fördern. V or
aussetzung dieser Förderung ist, daß auch andere 
Gebietskörperschaften, in denen durch das Vorha
ben die Abgabe von Wärme edolgen soll, auf 
Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung m 
der Höhe der Bundesförderung.beitragen." 

10 .. § 9 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Förderung des Bundes gemäß Abs. 1 bis 
3 dad ein Drittel der Kosten für die Erstellung von 
Konzepten und Studien nicht überschreiten." 

11. Im § 10 Abs. 1 werden die Worte "gemäß 
den §§ 1 bis 8" durch die Worte "gemäß den §§ 1 
bis 6" ersetzt. 

12. § 10 Abs. 2 erster Halbsatz lautet: 

,,(2) Ansuchen haben insbesondere zu enthal
ten:" 

13. § 10 Abs. 2 Z 16 lautet: 

,,16. im Falle eines Ansuchens auf Gewährung 
einer Förderung zum Zwecke der Erschlie
ßung einer geothermischen Quelle (§ 2 
Abs. 1 Z 5) ein geologisches Gutachten." 

14. § 10 Abs. 3 wird aufgehoben. 

15. § 10 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Nähere Richtlinien über Form und Inhalt 
der Ansuchen kann der Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten nach Anhörung der 
Länder und des Förderungsbeirates (§§ 15 H.) fest
legen." 

16. § 12 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat die Ansuchen gemäß § 6 
Abs. 1 Z 2 mit der Stellungnahme des Landes dem 
Förderungsbeirat zur' Begutachtung vorzulegen. 
Der Förderungsbeirat hat sein Gutachten binnen 
drei Monaten abzugeben." 

17. In § 14 wird im letzten Satz der Z 4 der 
Punkt durch einen Beistrich ersetzt und das Wort 
"oder" angefügt. Als Z 5 wird angefügt: 

,,5. für ein' Fernwärmeausbauprojekt eine andere 
Förderung durch den Bund gewährt wurde, 
sofern es sich nicht um eine Förderung für 
Heizwerke oder Heizkraftwerke, die auf 
Basis Biomasse betrieben werden, oder für 
Leitungsinvestitionen, soweit die Leitungen 
mit Wärme aus Biomasseanlagen gespeist 
werden, handelt (§ 4 Abs. 4)." 

18. Die §§ 15 bis 21 samt Überschrift lauten: 

"Förderungsbeirat 

§ 15. Zur Beratung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten für Fragen der Fern
wärmeförderung wird beim Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten ein Beirat mit der 
Bezeichnung "Förderungsbeirat" eingerichtet. Ihm 
obliegt insbesondere 

1. die Erörterung von Grundsatzfragen und Fra
gen von gemeinsamem Interesse der öster
reichischen Fernwärmewirtschaft, 

2. die Beratung über die zehnjährigen Ausbau
pläne für die österreichische Fernwärmewirt
schaft, 

3. die Abgabe von Gutachten gemäß § 12 Abs. 1. 

§ 16. (1) Dem Förderungsbeirat haben als Mit
glieder 

1. drei Vertreter des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, 

2. drei Vertreter des Bundesministeriums für 
Finanzen, 

3. drei Vertreter des Fachverbandes der Gas
und Wärmeversorgungsunternehmungen aus 
dem Bereich der Fernwärmewirtschaft, 

4. je ein Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs, des Österreichischen Arbeiterkammer
tages, des Österreichischen Gewerkschafts
bundes, des Verbandes der Elektrizitätswerke 
Österreichs und des Bundesministeriums für 
Umwelt, Jugend und Familie 

anzugehören. 

(2) Bei der Abgabe von Gutachten gemäß § 12 
Abs. 1 (§ 15 Z 3) hat dem Beirat auch ein Vertreter 
jenes Landes, in dem das Vorhaben zum Tragen 
kommt, als Mitglied anzugehören. 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu 
bestellen. 

§ 17. Die in § 16 Abs. 1 Z 1 genannten Mitglie
der des Förderungsbeirates werden vom Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten zum 
Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertretern 
bestellt. Die in § 16 Abs. 1 Z 2 genannten Mitglie
der werden vom Bundesminister für Finanzen 
bestellt. Die übrigen Mitglieder werden auf V or
schlag der in § 16 Abs. 1 Z 3 und 4 und Abs.2 
genannten Stellen vom Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen für die Dauer 
von drei Jahren bestellt. 

§ 18. Der Vorsitzende hat den Förderungsbeirat 
mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung einzu
berufen. Er hat weiters ohne Verzug eine Sitzung 
einzuberufen, wenn es der Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten zur Behandlung einer 
bestimmten Angelegenheit verlangt. Die Geschäfte 
des Förderungsbeirates sind vom Bundesministe
rium . für 'Yirtschaftliche Angelegenheiten zu füh
ren. 

§ 19. Der Vorsitzende kann namens des Förde
rungsbeirates vom Fachverband der Gas- und Wär
meversorgungsunternehmungen und von den ~ern-
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wärmeversorgungsunternehmen alle Auskünfte ein
holen, die dem Förderungsbeirat zur Erfüllung sei
ner gesetzlichen Aufgaben notwendig erscheinen, 
sowie zur Beratung auch Sachverständige heranzie
hen. Ist die Beiziehung eines Sachverständigen für 
die Abgabe einer Stellungnahme erforderlich, sind 
die dadurch entstehenden Barauslagen vom 
Antragsteller zu tragen. 

§ 20. Der Förderungsbeirat hat seine Geschäfts
ordnung mit einfacher Mehrheit zu beschließen. 
Die Geschäftsordnung hat unter Bedachtnahme auf 
die §§ 15 bis 19 die Tätigkeit des Förderungsbeira
tes zu regeln. Darin sind die allgemeine Abwick
lung der Geschäfte, die Einberufungsfristen, ' die 
Beschlußerfordernisse und die Form der Abstim
mung zu regeln. Die Geschäftsordnung bedarf der 
Genehmigung des Bundesministers für wirtschaftli
che Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen. 

§ 21. (1) Die Mitglieder des Förderungsbeirates 
sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenhei
ten zu verpflichten. Sie dürfen Amts-, Geschäfts
oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut werden oder zugänglich 
gemacht worden sind, während der Dauer ihrer 
Bestellung und nach Erlöschen ihrer Funktion nicht 
offenbaren oder verwerten. 

(2) Wird ein Mitglied des Förderungsbeirates 
wegen Verletzung der im Abs. 1 festgelegten Ver
schwiegenheitspflicht rechtskräftig verurteilt (§ 310 
StGB),' ist das betreffende Mitglied von seiner 
Funktion abzuberufen." 

19. § 22 samt Überschrift lautet: 

"VoUziebung 

§ 22. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen betraut." 

Artikel II 

Von den gemäß Anlage 1 des Bundesfinanzge
setzes (Bundesvoranschlag) für Zwecke der Fern
wärmeförderung veranschlagten Beträgen sind, 
nach Abzug der für Zinsenzuschüsse aufzuwenden
den Förderungsmittel, 

1. 40 vH für Förderungen von Fernwärmeaus
bauprojekten mit einer Investitionssumme von 
höchstens 20 Millionen Schilling, 

2. 60 vH für Förderungen von Fernwärmeaus
bauprojekten mit einer 20 Millionen Schilling 
übersteigenden Investitionssumme 

zu verwenden. Wird in einem Finanzjahr eine sich 
gemäß Z 1 oder Z 2 ergebende Quote nicht ausge
schöpft, erhöht sich die jeweils andere Quote um 
den nicht in Anspruch genommenen Betrag. 

. Artikel III 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

(1) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits gewährten Förderungen 
sind die bisher geltenden Vorschriften anzuwen
den. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit XXXXXX in 
Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen betraut. 
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